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RS OGH 1987/7/14 5Ob566/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1987

Norm

VerG §4

VerG §17

Rechtssatz

Verweigert der Vorsitzende die Erö.nung und Leitung der Vorstandssitzung ohne zureichenden Grund, so ist dies bei

richtigem Satzungsverständnis dem Fall der Verhinderung des Vorsitzenden gleichzuhalten.
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